





Gesuch um Erteilung des Bürgerrechts der Gemeinde Vitznau

Ich stelle für mich und meine nachstehend genannten Familienangehörigen das Gesuch um Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde Vitznau:

Antragsteller/in
Name/Vorname		
Geburtsdatum		
Heimatort		
Zivilstand		
Wohnadresse		

Bürgerrechtserklärung
Das bisherige Bürgerrecht von 	 möchte ich beibehalten.
Auf das/die Bürgerrecht(e) von 	 verzichte ich.

Ehegattin
Name/Vorname		
Geburtsdatum		
Heimatort		

Bürgerrechtserklärung
Das bisherige Bürgerrecht von 	 möchte ich beibehalten.
Auf das/die Bürgerrecht(e) von 	 verzichte ich.
[bookmark: _GoBack]
Minderjährige Kinder
Name/Vorname		  Geburtsdatum 	
Name/Vorname		  Geburtsdatum 	
Name/Vorname		  Geburtsdatum 	
Name/Vorname		  Geburtsdatum 	

Ort und Datum		

Unterschrift Gesuchsteller/in		
Unterschrift Ehegattin		
Unterschrift Kinder
(ab 16. Altersjahr)		

Beilagen
[image: ]GemeindeVERWALTUNG
Adresse	Dorfplatz 6, 6354 Vitznau
Telefon	041 399 02 20
E-Mail	gemeindeverwaltung@vitznau.lu.ch


		2
Für Ehepaare/Familien:
  	Familienausweis 
Für Einzelpersonen:
  	Personenstandsausweis
(Ausstellungsdatum darf nicht älter als 6 Monate sein)
    	Auszug Betreibungsregister (der letzten 5 Jahre)
    	Auszug Strafregister




Auszug aus dem Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern

2.1 Allgemeines

§ 4	Grundsatz
1Jede natürliche Person kann nach den Bestimmungen dieses Gesetzes das Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht erlangen.

§ 5	Einheit von Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht
1Mit dem Gemeindebürgerrecht ist notwendigerweise das Kantonsbürgerrecht verbunden.

§ 6	Anzahl Bürgerrechte
1Jede natürliche Person kann höchstens zwei schweizerische Gemeindebürgerrechte haben.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐1--a-6--p-2]2Die Bürgerrechte, welche die Ehefrau gestützt auf den bis 31. Dezember 2012 geltenden Artikel 161 aZGB als ledig hatte, werden nicht mitgezählt. Dies gilt auch bei der Übertragung dieser Bürgerrechte auf minderjährige Kinder.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐1--a-6--p-3]3Das Nähere regelt der Regierungsrat in der Verordnung.


2.2.1 Kantonsbürgerrecht

§ 9	Schweizerinnen und Schweizer
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐1--a-9--p-1]1Schweizerinnen und Schweizer erwerben das Kantonsbürgerrecht mit der Erteilung des Gemeindebürgerrechts.

§ 10	Ausländerinnen und Ausländer
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐1--a-10--p-1]1Ausländerinnen und Ausländern erteilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement das Kantonsbürgerrecht aufgrund des von einer Gemeinde zugesicherten Gemeindebürgerrechts, wenn die Voraussetzungen gemäss den §§ 18–25 erfüllt sind und die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung vorliegt.


2.2.2 Gemeindebürgerrecht

§ 17	Schweizerinnen und Schweizer
Schweizer und Schweizerinnen erhalten das Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht auf Gesuch hin, wenn sie
1. sich in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs während insgesamt dreier Jahre in der Einbürgerungsgemeinde aufgehalten haben,
1. sich unmittelbar vor der Einbürgerung während mindestens eines Jahres ununterbrochen in der Einbürgerungsgemeinde aufgehalten haben und
1. in der Einbürgerungsgemeinde einen guten Ruf geniessen.

§ 12	Einbezug minderjähriger Kinder
1Minderjährige Kinder werden auf Gesuch hin in die Einbürgerung der Eltern einbezogen, wenn sie unter deren elterlicher Sorge stehen und mit ihnen zusammenleben.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐2--a-12--p-2]2Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus, bedarf der Einbezug in die Einbürgerung der Zustimmung beider Elternteile.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐2--a-12--p-3]3Bei Kindern ab dem 12. Altersjahr sind die Voraussetzungen nach den §§ 18–25 eigenständig und altersgerecht zu prüfen.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐2--a-12--p-4]4Jugendliche über 16 Jahre haben ihren eigenen Willen auf Erwerb des Bürgerrechts schriftlich zu erklären.

§ 14	Rechtswirksamkeit
1Für schweizerische Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller wird das Bürgerrecht mit Rechtskraft des Einbürgerungsentscheids der Gemeinde wirksam.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐2--a-14--p-2]2Haben sie nach der Einbürgerung nebst dem erworbenen luzernischen Gemeindebürgerrecht mehr als ein weiteres ausserkantonales Gemeindebürgerrecht und weisen sie innert 30 Tagen nicht nach, dass sie ein Gesuch um Verzicht auf die überzähligen ausserkantonalen Gemeindebürgerrechte eingereicht haben, wird das erworbene luzernische Gemeindebürgerrecht nicht wirksam. Der Nachweis ist der Gemeinde, deren Bürgerrecht erworben wurde, zu erbringen.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐2--a-14--p-3]3Für ausländische Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller werden das Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht mit Rechtskraft des Einbürgerungsentscheids des Justiz- und Sicherheitsdepartementes wirksam.

§ 16	Veröffentlichung
1Die Gemeinde macht die Namen und Adressen der Personen bekannt, denen das Gemeindebürgerrecht erteilt oder zugesichert worden ist.
[bookmark: t-0--t-2--t-2‐2--t-2‐2‐2--a-16--p-2]2Die Gemeinde kann die Namen und Adressen der Personen bekannt machen, die ein Einbürgerungsgesuch eingereicht haben.
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